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Hauptversammlung der Hoenle AG am 24. März 2026 

 

 

Erläuterungen zum beschlusslosen Tagesordnungspunkt 1 

 

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Hoenle AG zum 30. September 2025 und des 

gebilligten Konzernabschlusses zum 30. September 2025, des zusammengefassten Lageberichts für die 

Hoenle AG und den Konzern, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024/2025 sowie des 

erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289a und § 315a Handelsgesetzbuch 

Zu Tagesordnungspunkt 1 wird kein Beschluss gefasst. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten 

Jahres- und Konzernabschluss gebilligt; damit ist der Jahresabschluss festgestellt. Somit entfällt eine 

Feststellung durch die Hauptversammlung. Die Hauptversammlung hat zu diesem Tagesordnungspunkt deshalb 

keinen Beschluss zu fassen. Jahresabschluss, Konzernabschluss, der zusammengefasste Lagebericht für die 

Hoenle AG und den Konzern, der Bericht des Aufsichtsrats und der Bericht des Vorstands zu den Angaben nach 

§ 289a und § 315a Handelsgesetzbuch sind der Hauptversammlung, ohne dass es nach dem Aktiengesetz einer 

Beschlussfassung bedarf, zugänglich zu machen.  

Die genannten Unterlagen sind ab dem Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter https://www.hoenle.com/de/investoren/hauptversammlung/ zugänglich und können dort auch 

während der Hauptversammlung eingesehen werden. Ferner werden die genannten Unterlagen auch in der 

Hauptversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre ausgelegt und in der Hauptversammlung näher erläutert 

werden. 

Gilching, im Februar 2026 

Der Vorstand 


